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RUgebrauche

Grossen Lirm zu veranstalten gehorte fest ins Gefuige der Fasnacht, vor genauso wie
auch nach der Reformation. Das Lirmen konnte als selbstindige Aktivitit, aber auch
als Teil der Riigebriuche auftreten. In diesem Zusammenhang wird das Larmen der
Maske zu einer Drohgebirde gegen den Menschen. Hierzu wird auch das Bochseln
gezahlt. Der Begriff Ge-bochsel bedeutet nichts anderes als Gepolter'”, was auf die
Sitte hinweist, dass die Masken unter Gepolter, Geschrei und Toben durch die Ge-
gend zogen, an die Tiiren und Fenster der Hiuser klopften, sich so ankiindigten und
heischten. Das Bochseln war unter anderem auch Teil des Heischens und gehérte zu
den spezifischen Titigkeiten der Maskengestalten. Urspriinglich war das Bochseln
ein Adventsbrauch und auf bestimmte Tage beschrinkt gewesen und breitete sich erst
im Laufe der Zeit auch auf die anderen Maskenzeiten aus'?, wie die folgende Quelle
von 1450 zeigt: Rat und Meister wollen nicht, «dz iemand uf morn Bochele dif3 hoch-
zyt (= Weihnachten) und da zwusch ouch nach dem hochzyt es sye ze vasnacht
oder ander zyt.» («dass man morgen an der Weihnacht bochselt sowie auch spiter
weder an der Fasnacht noch zu anderen Terminen..»)'?. Die ersten Erwihnungen vom
Bochseln finden wir in Basel 1432 respektive 1436: «Und darumb so wellent unser
herren und verbietent uch ernstlich daz niemand Bocheln sol» («Und deshalb
verbieten unsere Herren Euch eindringlich das Bochseln»), «Alf} denn uf morn die
bosselnacht ist tiint ouch unser herren verbieten daz niemand bosseln sol» («Da
morgen die Bochselnacht ist, verbieten Euch unsere Herren zu bochseln»).1*® Auch
an der nachreformatorischen Fasnacht wurde das Bochseln noch praktiziert, jedoch
in reduzierter Form: «vff vasnacht mitandern fischeren /by nachtuber das die glock
zwey gschlagen / vif den gassen hin vnd her glouffen / den liiten an hiiseren
clopfft, dornoch zur Meckten sich voll gesoffen» («an der Fasnacht mit anderen
Fischern nachts um zwei auf den Gassen umhergelaufen, den Leuten an die Hiuser
geklopft und sich danach im Haus zur Migd [ein Vorstadtgesellschaftshaus] betrun-
ken»).3! Im Laufe der Zeit verlor das Bochseln immer mehr von seinem urspriing-
lichen Zweck, und nur das An-die-Ttiren-Klopfen, also der Larm, blieb tibrig.

Als selbstindige Aktivitit liessen sich verschiedene Arten des «Larms» aus-
machen. Man konnte zum Beispiel herumschreien, jauchzen oder sich verschieden-
ster Musikinstrumente bedienen. Ausserdem werden auch Schellen als ruhest6rende
Elemente verurteilt: «Unser herren tiind ouch menglichem sagen und ernstlich
gebieten dz niemand dhein unziichtig tentze noch geschelle allenthalben in der
stat machen» («Unsere Herren verbieten eindringlich, dass man weder unziichtige
Tinze in der Stadt auffiithre noch allenthalben Geschelle mache»).’32 In einer Quelle
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aus der Zeit nach der Reformation werden Schellen im selben Satz mit einem Schlit-
ten erwihnt: «Item den 27 Merzens vsglassen Wolffgang Siffert banwart in der
Kleinen statt vod Hanns Miiller Clarenmiiller / demnach vnd sj zii nacht / in der
Fasznacht vf eim schlitten gfaren / mit schellen vnnd schryen / vnd es aber ver-
botten gsin / Sind sj iibernacht inglegt / vnd ieder vmb 5  gestraft wordenn / die
sollen sy bis samstag vfs bret legen / Darnach soll auch der Banwart sins diensts
vand ampts besser wartenn / dan biszhar bschehenn /.» («Am 27. Mirz hat man
Wolffgang Siffert, Bannwart in Kleinbasel, und Hanns Miiller, Clarenmiiller, aus der
Haft entlassen. Sie waren nachts an der Fasnacht mit Geschelle und Geschrei auf
einem Schlitten gefahren, obwohl es verboten war, und wurden deshalb iiber Nacht
im Gefingnis eingesperrt. Beide werden mit 5 Schillingen gestraft, welche sie bis
Samstag zu entrichten haben. Danach soll auch der Bannwart seinen Dienst besser
versehen, als er es bisher getan hat.»)'3 Als erstes kommen einem da natiirlich die
Schellen in den Sinn, die die Schlittenpferde normalerweise an ihrem Geschirr tragen;
doch ob dieser Schlitten wirklich von Pferden gezogen worden ist, wird in der Quelle
nicht erwihnt. Da diese nichtliche Schlittenfahrt jedoch in der Stadt, sprich im Klein-
basel, stattgefunden hat, diirfte es sich bei dem Kufenfahrzeug um ein kleineres Mo-
dell ohne vorgespannte Pferde gehandelt haben, da es schon aus Griinden der Platz-
verhiltnisse relativ schwierig gewesen wire, mit einem Pferdeschlitten durch die Stadt
zu ziehen. Die einleuchtendere Erklirung fiir die Schellen liegt aber in der Figur des
Narren, der seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr aus dem Fasnachtsgeschehen weg-
zudenken ist. Zu den am weitesten verbreiteten Attributen der Narren gehoren die
Schellen und die Rollen. Und da der Schlitten'*, neben dem Schiff und Karren, dem
Narren als typisches Fortbewegungsmittel dient, konnte man davon ausgehen, dass
es sich bei den zwei nichtlichen Unruhestiftern in unserer Basler Quelle um Narren-
gestalten oder jedenfalls Fasnachtler mit Narrenrequisiten handelte.

Die meisten Berichte iiber Lirmbriuche an der Fasnacht vor der Reforma-
tion zeigen, dass man sich vor allem iiber die nachtliche Ruhestorung irgerte und diese
unterbinden wollte: «nach der bettglogken mit der Trumen nit umbgan» («nach
dem Abendgeliut nicht mit der Trommel umhergehen»)', «mengerley grossen ge-
schreyes und unzuchtiges gelouffes juchzendes und gebofleles nachts uff den
gaflen umb und umbe getriben werde vefler und blocher!* jn den gaflen» («man-
cherlei lautes Geschrei, Gejauchze, unanstindiges Herumlaufen und Gebochsel
nachts auf den Strassen hin und her veranstaltet werde, mit Fissern und Schlitten auf
den Gassen»)'. Aber auch am Tag war die Lirmbelistigung nicht gerne gesehen:
«Defiglichen lassen unser herren Rit und meister ernstlich verbiettenn [...] Das
hinfur niemand mit offner trumen oder derglich weder tages noch nachts jn der
Stat umbgange» («Desgleichen verbieten unsere Herren Rat und Meister eindring-
lich, dass fortan niemand, weder tags noch nachts, trommelnd oder in zhnlicher Weise
in der Stadt umhergehe»).13

Die oben erwihnte Quelle zeigt ein Element des Lirmbrauchtums, das bis-
her in den verwendeten Quellen noch nicht genannt worden ist: Gegenstinde mit



achtliche Narren

etzt sich gegen die Larmbel&stigung durch fasn

zur Wehr.

Abb. 19 Eine Anwohnerin s
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Abb. 20 Kafertanz.

allegorischem Charakter (Schlitten, Fass), die durch die Strassen geschleppt oder ge-
stossen werden. Wie wir oben schon geschen haben, war der Schlitten eines der typi-
schen Fahrzeuge des Narren; was es aber mit dem Fass auf sich hat, muss hier niher
erklirt werden. Im Zusammenhang mit dem Ursprung der Fasnacht werden die
romischen Bacchanalien, ein Fest zu Ehren des romischen Weingottes Bacchus,
falschlicherweise auch immer wieder angefiihrt. Der Grund dafiir liegt wohl darin,
dass an der Fasnacht der exzessive Weinkonsum eine grosse Rolle spielte und man
daraus auf den Zusammenhang zu den Bacchanalien schloss.® Jedenfalls hielt sich
diese Annahme lange, was dazu fiithrte, dass man auf Bildern die als Person darge-
stellte Fasnacht oft auf einem Weinfass reitend abbildete.!#



Das Trommeln und Pfeifen wird in den Quellen zur Fasnacht meistens im
Zusammenhang mit den Lirmbriuchen bzw. Ruhestérungen genannt, wie die fol-
gende Quelle aus dem Jahr 1450, zur Zeit, als die Pest in Basel wiitete, zeigt: «mit
trummen becken phiffen da durch der welt und besunder siechen liiten der leyder
jetz me denn zu andern ziten sint vil unriitwe und ungemachs zugezogen» («mit
Trommeln, Becken und Pfeifen, womit der Umwelt und besonders den Kranken, von
welchen es im Moment leider mehr gibt als zu anderen Zeiten, viel Unruhe und Un-
annehmlichkeiten zugefiigt wurde»)'!. Trommel und Pfeife waren eigentlich die In-
strumente der alteidgendssischen Kriegsmusik, sind im Mittelalter aber gleichzeitig
auch als Instrumente der Tanzmusik belegt!*2, was die folgende Quelle zeigt, worin
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Abb. 21
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Dolchscheide mit Trommler und Pfeifer
von Urs Graf.

die Querpfeife als Begleitinstrument des Tanzes
beschrieben wird: «Def3glichen die tintz so uff
offener gassen mit pfiffen luten slahen und an-
dern siten spilen bilhar gepflogen sind Soll
sich menglicher davor hiiten und die nit iiben
dann wellicher das titte den will ein Ratt da-
rumb straffen» («Obwohl man bisher Tinze
auf offener Strasse in Begleitung von Pfeifen,
Lautenschlagen und anderen Saitenspielen aus-
zutliben pflegte, soll man sich jetzt davor hiiten,
sonst wird man vom Rat dafiir gestraft»)!#. Ob
hier hauptsichlich die laute Musik der Instru-
mente oder vielleicht doch eher das Tanzen das
Missfallen der Obrigkeit erregt hatte, sei dahin-
gestellt. Jedenfalls waren Lirm und Musik im
Mittelalter nicht so klar gegeneinander abge-
grenzt und verwischten sich, was auch die fol-
gende Quelle zeigt, wo zwei Basler Stadtmusi-
ker, ein Trommler und ein Pfeifer, unerlaubt an
der Fasnacht mit ihren Instrumenten durch die
Strassen zogen und durch den «Lirm», den sie
veranstalteten, unangenehm auffielen: «Gorius
Bantzermacher der pfiffer / vnd Michel Het-
zer der Trummenschlaher / dise zwen haben
gewist / das vnnser herren vnd Oberen ein
Ersamer Rhat / das Pfiffen vnd Trummen-
schlahen verbotten / uber sollichs / haben sy
den Metzger knechten an der vasnacht on er-
loupnisz / Gepfiffen vnd mit der Trummen
vmbher zogen / ...» («Gorius Panzermacher,
der Pfeifer, und Michel Hetzer, der Trommler,
haben gewusst, dass unsere Obrigkeit, der Rat,
das Pfeifen und Trommeln verboten haben.
Trotzdem haben sie an der Fasnacht ohne Er-
laubnis fir die Metzgerknechte gepfiffen und
sind trommelnd umhergezogen ...»).14

Auch fiir Siiddeutschland sind die
Pfeifen als Fasnachtsinstrumente belegt, wie
eine Polizeisatzung aus Niirnberg Ende 14.
Jahrhundert zeigt: «Daz fiirbaz niemant weder
hantwerk leut noch hantwerk knecht noch
dienstknecht durch die stat rayen noch mit



pfeiffern gen sullen awzzgenomen an herren vasnacht am gailn montag vnd an
der rechten vasnacht...» («Dass von jetzt an keiner, weder Handwerker noch Hand-
werksgeselle, noch Dienstknecht durch die Stadt ziehen oder mit Pfeifern umherge-
hen solle, ausser an der Herrenfasnacht, am geilen Montag und an der rechten [= alten]
Fasnacht ...»)14

Auf der bereits erwihnten Ofenkachel, die in der Mitte des 15. Jahrhun-
derts in Basel hergestellt wurde, sehen wir drei verkleidete Gestalten, die auf Blas-
instrumenten Musik machen.!* Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei den dre1
Gestalten um fasnichtliche Figuren handelte, da die Kopfbedeckung des einen
Kostiimierten verdachtig nach etwas Narrenkappenihnlichem aussieht, worauf wir
im weiteren aber noch zuriickkommen werden. Bei den Instrumenten, welche die drei
spielen, handelt es sich definitiv um Blasinstrumente. Man kannte im Mittelalter eine
Reihe lauter Instrumente, wie zum Beispiel Posaunen, Fanfaren, Zinken, Schalmeien
und Floten. Welche Instrumente hier genau dargestellt worden sind, ist fiir unsere
Betrachtung nicht von Bedeutung, denn nur dass sie laut und lirmend waren, spielte
eine Rolle.

Abb. 22 Dudelsack- und Schalmeispieler.
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Wie oben erwihnt konnte das Lirmen der Masken auch ein Teil der Riige-
briuche sein. Die Masken kiindigten sich nicht durch menschliche Tone, sondern
durch geisterhaften Lirm an, riigten — wozu der Lirm auch zihlte —, heischten und
spendeten.'”” Doch Riigebrauche konnten noch weit iiber Lirm oder Katzenmusik —
spiter Charivari genannt — hinausgehen und zum Beispiel auch im nichtlichen
Abdecken eines Daches, Eindringen in einen Haushalt und Zerstoren desselbigen be-
stehen. Man bediente sich der Riigebriuche aber oftmals nicht nur um des Spasses
willen, sondern verwendete sie auch zum Zweck der Volksjustiz.!4

Auch das «Berimen», das Schwirzen des Gesichts der Nichtmasken mit
Kohle oder Asche, fillt unter die Kategorie der Riigebriuche und wurde besonders
am Aschermittwoch geiibt.'* Dieses muss jedoch grundsitzlich getrennt werden vom
Schwirzen des eigenen Gesichts, was nichts anderes war als eine einfache Selbstmas-
kierung. Bei der folgenden Quelle, die den Fasnachtsbesuch des Herzogs Sigismund
von Osterreich 1467 in Basel beschreibt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, um
welche Variante des Schwirzens es sich handelte: «[Der Herzog Sigismund] luff mit
den frowen beremet durch die stat am wuscheltag» («[Herzog Sigismund] lief am
schmutzigen Donnerstag, in der Begleitung von Frauen, mit geschwirztem Gesicht
durch die Stadt»).’®® Auch das Schlagen mit Aschensicken, welches Hoffmann-
Krayer in «Feste und Briuche des Schweizervolkes» erwihnt'>! und das auch fiir Zii-
rich belegt ist, war ein Riigebrauch: «mit Secken vollen dschen, und je den nichsten
damit geschlagen» («mit Sicken voller Asche den nichstbesten geschlagen»).'s2 Auch
in einem Basler Ratsruf wird ausdriicklich verboten, dass man «mit secken und der-
glich nyemand slahen» («<niemanden mit Sicken und dergleichen schlagen») solle!.
Warum aber schlug man tiberhaupt mit Aschesicken auf die Leute ein? Dies ist damit
zu erkldren, dass die Masken in ihrem Ursprung Geisterwesen dargestellt hatten und
das Riigen mit dem Aschesack daher anonym, sprich wie durch Geisterhand, ausge-
fithrt werden sollte.!s4

Ein Aschermittwochsbrauch, der schon frith von der Obrigkeit verboten
wurde, war das Brunnenwerfen. Schon 1436 wurde ein Verbot dazu erlassen, das sich
in diesem Fall speziell an die Handwerksgesellen richtete: «Item gedenkent den
hantwergknechten ze verbieten an der Eschermitwochen nit eynander ze tren-
gen ze zeren und in die Brunnen zu werffen.» («Denkt auch daran, den Handwer-
kern zu verbieten, sich an Aschermittwoch gegenseitig zu belistigen, zu zerren und
in die Brunnen zu werfen.»)!> Man muss hieraus schliessen, dass es offensichtlich
hauptsichlich die Handwerksgesellen waren, die den Brauch des Brunnenwerfens
iibten, sonst wire das Verbot wohl nicht so direkt an sie gerichtet gewesen. Auch sechs
Jahre spiter, 1442, musste das Brunnenwerfen wieder untersagt werden mit dem wei-
teren Hinweis, dass es auch nicht erlaubt sei: «die liit uss iren hiisern mit gewalt ze
nemmen und in brunnen ze tragen» («die Leute mit Gewalt aus ihren Hiusern zu
holen und in die Brunnen zu tragen»).’6 Dass bei diesem Brauch ein gewisses Mass
an Gewalt mit im Spiel war, ist offensichtlich, da sich kaum jemand fretwillig in einen
Brunnen oder Bach, was auch vorkam, werfen liess, und das auch noch im Winter.



Eine Quelle von 1558 zeigt, dass der Brauch des Brunnenwerfens auch nach der
Reformation noch ausgetibt wurde: Heinrich Gérnler der Schifer — «Dorumb das er
an der Eschmittwochen desz scherers am kornmerckt knecht / [...] angfallen /
in/ inn brunnen bym Esell wellen werffen» («Deshalb, weil er am Aschermittwoch
den Schererknecht auf dem Kornmarkt angefallen und ihn in den Brunnen beim <Esel>
[Wirtschaft] geworfen hat»).’” Dass dieser Aschermittwochsbrauch der Obrigkeit
vor der Reformation nicht gleichgiiltig gewesen sein konnte, erklirt sich einerseits
mit dem Beginn der Fastenzeit an diesem Tag. Andererseits stellte das Brunnenwer-
fen auch ein Sicherheitsrisiko fiir die Bevolkerung dar, da immer ein gewisses Mass
an Gewalt bei diesem Brauch mitspielte, nicht zu sprechen vom gesundheitlichen
Risiko.

Doch was steht hinter dem Schabernack des Brunnenwerfens? Im schwi-
bisch-alemannischen Raum ist das Brunnenwerfen als symbolische Bestrafung des
Narren bekannt oder auch als Abschlussbrauch der Fasnacht am Aschermittwoch,
wo der Narr als Symbol fiir die Fasnacht ertrinkt wird.'s® Dieser Sinn kénnte auch
hinter dem Brauch in Basel stehen, da die Quellen auch hier den Aschermittwoch als
Termin des Brunnenwerfens nennen. Wenn dem so war, scheint es den Baslern jeden-
falls nicht bewusst gewesen zu sein, denn es wird in den Quellen nirgends ein solcher
Zusammenhang auch nur angedeutet. Es wire indes auch moglich, dass es sich beim
Brunnenwerfen zur Fasnacht um die urspriingliche Tradition der Handwerker han-
delte, bei der neue Zunftmitglieder durch das Eintauchen im Brunnen in die Zunft
aufgenommen wurden, also einen Initiationsritus, welcher als geeigneter Schabernack
einfach fiir die Fasnacht iibernommen wurde.’? Oder es handelt sich einfach nur um
einen weiteren Riigebrauch, bei welchem die Menschen von den Masken fiir ihre Siin-
den bestraft und deshalb, zur Reinigung sozusagen, in den Brunnen geworfen wur-
den. Diese Theorie macht insofern Sinn, weil es auch Verbote gab, die «das werffen
der junkfrauen in die biach» («das Werfen der Dienstmiagde in die Biche»)!¢ unter-
sagten, wie zum Beispiel das Berner Ratsverbot von 1480.

57



	Rügebräuche

